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Die Überwindung des romantischen Nationalismus 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

in den Wissenschaften - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Romantik und Rechtswissenschaft 

( 1 Ant~e, Germanentum und Christentum sind die Grundelemente, 
auf denen das abendländische Weltbild aufgebaut ist. Es sind zu 
gleich in vieler Hinsicht gegensätzliche Kräfte; während für die 
An t 1 k e das Streben nach Harmonie kennzeichnend ist, das im 
Ebenmaß der schönen Form und in der Klarheit der gedanklichen Be 
griffsbildung wie auch in dem sehnen nach Vollendung und Frieden 
und in der Gestalt'U.Ilg einer universalen Ordnung seinen Ausdruck 
findet, erblickt das Germanen tu m in der Unrast des 
erdens, das durch Bewegung und Unruhe, Fo~mlosigkeit und Auflö 

sung charakterisiert ist, den Sinn 'seines Daseins, dem der Kampf 
nicht nur bittere Notwendigkeit, sondern auch inneres Bedürfnis 
ist. 

Nur vorübergehend gelang es der Kirche , die gefähr 
liche Unruhe des GermanentUI!lS in die Ordnung der antik-christli- 

;chen Tradition zu zwingen. Bald jedoch traten im ,einheitlichen 
Bau der ~ittelalterlichen Weltordnung immer größere Risse auf, bis 
schließlich in der deutschen Reform a t i o, n der 
Gegensatz zwischen Germanentum und Antike offen zutage trat und 
die durch Luther personifizierte germanische Dynamik die einheit 
liche Harmonie des antik-christlichen Weltbildes zerstörte. 

Von da ab schieden sich die Geister des Abendlandes zunächst 
einmal in Sachen des Glaubens, während in den politischen Auffas 
sungen die europäischen Völker dank der seit dem Humanismus einge 
tretenen Säkularisation der Wissenschaften auch nach der Glaubens 
spaltung noch eine gewisse einheitliche Tradition bewahrten. 

so vereinigt die n a tu r rechtliche Auf k l ä - 
r u n g s phil o so phi e die Denker des katholischen 
Frankreichs (Montesquieu, Voltaire), des puritanischen Englands 
(Hobbes, Locke), des kalvinischen Hollands und der Schweiz (Grotius, 
Rousseau) wie auch des lutherischen Deutschlands (Pu.fendorf, Thoma 
sius, Wolff) nech einmal zu einer in Einzelheiten zwar verschiede 
nen, im wesentlichen jedoch einheitlichen Lebensanschauung. 

Die gemeinsame Grundlage dieser Ideenwelt liegt in der antik 
christlichen Tradition. Die griechische Philosophie (Platon und 
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Aristoteles), die römische Stoa (vor allem Cicero und gewisse 
Elemente des römisehen Rechts) haben hiezu ebenso beigetragen 
wie die Vorstellungen eines Augustinus oder Thomas von Aquin 
über das christliche Naturrecht. Der Grundgedanke in diesen 
Anschauungen ist die Idee der Menschenwürde, 
der Gedanke, daß alle Menschen ihrem Wesen nach gleich sind 
und daher ohne Ausnahme unabdingbare Ur rechte besitzen, 
wie z.B.das Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum u.a. Aus diesen 
Urrechten leitet sich eine n a t ü r 1 ich e Re c·h t s. 
o r d nun g, eine göttliche Vernunftsordnung ab, welche als 
höheres Recht über den positiven Gesetzen steht und den Maßstab 
bildet für die Güte der. jeweiligen staatlichen Gesetzgebung. 

Auf diesem Untergrund des antik-christlichen Naturrechts 
entwickelte sich zu Beginn der Neuzeit die moderne Na - 
tu ,r rechts lehre , welche vornehmlich das Staatsleben 
Westeuropas tiefgehend beeinflußt bat und dort in sei 
nen Grundzügen bis heute unverändert in Geltung steht. Die unver 
gängliche Bedeutung dieser Lehre liegt darin, daß sie für die Be 
freiung der Menschheit aus Fesseln aller Art Gewaltiges geleistet 
und bei der Entwicklung frei h e i t 1 ich er Staats - 
ver f a s u n gen und der Ausbildung eines b um an e n 
V ö 1 k e. r rechts eine führende Rolle gespielt hat. 

wenn aber auch naturrechtliche Gedankengänge in irgendeiner 
Form sich über ganz Europa verbreitet haben, so darf man anderer 
seits doch nicht vergessen, daß die Zeiten einer einheitlichen 
abendländischen Geistesentwicklung seit der Reformation endgültig 
vorbei waren. Hat doch die Stellungnahme in Fragen des Glaubens 
den einzelnen Ländern eine unverkennbare geistige Note verliell:en, 
welche auch in der Folgezeit den Einflußbereich Kalvins klar von 
den Provinzen des liherischen Bekenntnisses schied und beide auch 
von den der katholischen Kirche treu gebliebenen Staaten sonderte. 

Hiebei stehen hinsichtlich der Entfaltung naturrechtlicher 
Ideen vor allem die Länder des K a l v in i s m u s an der 
Spitze, der fast überall als konfessionelle Minderheit seine Rechte 
in erbitterten Kämpfen gegen die Staatsmacht durchsetzen mußte. 

( von Grotius und Al tusius bis Rouase au zeigt sich hier eine e Ln 
hei tliche Richtung, welche die Rechte des Einzelnen oder des Vol 
kes gegen die Willkür der Staatsgewalt zu sichern sucht. Für die 
Herausbildung der politischen Formen der Neuzeit war dieses Rin 
gen des Kalvinismus von entscheidender Bedeutung. Denn ging es 
auch anfangs bloß um die Forderung nach r e 1 i g i ö s er 
T o 1 er an z , so führte dieser Kampf bei der konfessionell 
ständischen Gebundenheit des öffentlichen Lebens gar bald zur 
Forderung nach p o 11 t i scher G 1 eich b er echt 1 - 
g u n g. Die Änderung des englischen Staatslebens, welche die Um 
wälzung von 1689 mit sich brachte, die Proklamierung der allgemei 
nen Menschenrechte in der amerikanischen Verfassung und schließ 
lich de~ Sieg der französischen Revolution stellen die Verwirkli 
chung von Gedanken dar, deren Entstehung nur aus dem Kalvinismus 
und seiner kämpferischen Einstellung zum Staate erklärlich ist. 

Dies erkennt man erst mit besonderer Klarheit, wenn man den 
Ursachen nachforscht, warum der Naturrechtsgedanke in Deutsch - 
land nicht so festen Fuß fassen konnte als im westlichen Europa. 
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Denn auch das deutsche Geistesleben hat zunächst die Ideenwelt 
des Naturrechts, so weit die gemeinsame christliche Tradition 
in Betracht kam, geteilt. Das deutsche Mittelalter war vom 
christlichen Naturrecht ebenso erfüllt wie das übrige Abendla.zd ; 
vertritt ja heute noch der deutsche Katholizismus unverändert 
die Tradition des christlichen Naturrechts und steht darum auch 
der abendländischen Gedankenwelt Westeuropas weitaus näher als 
das protestantisch-lutherische Deutschland, welehes seit der Re 
mantik im bewußten Gegensatz zur gesamteuropäischen Uberlieferung 
seine eigenen Wege ging. · 

Die wurzeln dieser eigenartigen Entwicklung liegen in dem 
besonderen Schicksal begründet, ä.as die Geschichte dem Lu t h .er - 
tu m beschieden hat. Die politischen Verhältnisse hatten Luther 
gez~en, im Kampfe gegen Kaiser und Kirche den Schutz der deutschen 
Fürsten in Anspruch zu nehmen. so wurde der Staat zum Hüter des 
neuen Glaubens; er selbst war es, der aus :politischen Gründen ,von 
oben her das neue Bekenntnis einführte, während der Kalvinismus 
Jahrhunderte um seine .Anerkennung gegen die Staatsmacht kämpfen 
mußte. Dagegen war in, den lutherischen Ländern der überstaatliche 
Charakter der Kirche mit der Reformation beseitigt. Dies bedeutete 
einen gewaltigen Machtzuwachs für den Staat, der jetzt alle öffent 
lichen Funktionen einschließlich des Kirchenregiments in sich ver_; 
einte. Die Auffassung Luthers, daß der Mensch, der in seinem irdi 
schen Stande treu dient, damit auch Gott dient, führte zu einer be 
deutenden Stärkung der s t a a t 1 ich e n Auto - 
r i t ä t ; das Luthertum hat hiemit eine Staatstreue geschaffen, 
die im Staate wesentlich mehr sah, als bloß ein formales Herr 
schaftsin$trument. Während Katholizismus wie Kalvinismus ihre Welt 
anschauungswerte außerhalb des Staates sahen, entwickelte sich 
hier durch die Hereinnahme der Theologie 
1 n den Staat· jene für das abendländische Denken gänzlich 
unverständliche Verklärung, ja Vergottung des Staate 
welche für die de u t sehe s t a a t s phi 1 o so p h 1 e 
von Möser Uber Fichte, Hegel und die Row.antiker bis herauf in 
unsere Tage kennzeichnend ist, wo diese Anschauungen in der Staats 
auffassung des Nationalsozialismus ihre radikalste Ausprägung ge 
funden hatten. 

Es ist bezeichnend, daß bereits das westeuropäische Naturrecht 
bloß in der sehr gemilderten Form des aufgeklärten 
Abs o 1 u t i s m u s nach Deutschland kam, für welchen Thomasius 
und Wolff als die typisehen tteoretischen Vertreter angesehen werden 
können. Wieder handelt es sich also um eine Geistesbewegung, welche 
unter staatlicher Patronanz von oben her in das Volk getragen wird 
und durch die Verherrlichung des Wo h 1 fahrt s s t a a t es 
mit einem Fürsten als ersten Staatsdiener an der Spitze gekenn 
zeichnet ist, dessen Haq;taufgabe darin gesehen wird, den Staatsmit~ 
gliedern "Sicherheit, Ruhe und Zufriedenheit" zu verschaffen. 

Diese Erschlaffung des freiheitlichen Naturrechtsgedankens 
erklärt sich daraus, daß im lutherischen Deutschland das B ü r - 
g er tu -m - so weit es in diesem Agrarland überha-q;t eines gab - 
bis ins 18.Jahrhundert wir t s c h a f t 1 ich schwach 
und politisch f r a f t 1 o s war, zumal es ja seinen 
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Lebensunterhalt größtenteils in staatlichen Diensten fristete. 
Während der Kalvinismus in seinen Kau.fna.nns- und Unternehmer 
schichten und in den Predigern der Freikirchen ein vom Staat 
unabhängiges Bürgertum für die Entwicklung eines freien geistigen 
Lebens hatte, sind in den lutherischen Gebieten nicht nur der 
Adel und .das Professorentum, sondern auch die Geistlichkeit und 
die für die geistige Entwicklung des 18.Jahrhunderts so wichtigen 
Pastorensöhne ganz auf den Staat und seine Laufbahnen angewiesen. 
Insbesonders in Preußen fehlte es bis ins 18.Jahrhundert vollkommen 
an einem geistig und wirtschaftlich freien Bürgertum. Alle wirt 
schaftlichen Kräfte ballten sich im Staate zusammen und verurteil 
ten die geistige Intelligenz zu politischer Ohnmacht. 

So wurde der deutsche Mensch, dem der Weg zum politischen 
Handeln verschlossen war, in seinan Drange zur Betätigung zwangs 
läufig auf g e 1 s t 1 g es Geb 1 et verwiesen, wo er als 
Philosoph oder Wissenschaftler revolutionäre Taten setzte, die 
nicht weniger umwälzend waren als die politischen Revolutienen 
des europäischen Westens~ Denn der stolze, zu höchsten Gedanken 
flügen fähige Geist des deutschen Menschen konnte es nicht ertragen, 
Deutschlands Entwicklung gegenüber dem Westen wad dessen politi 
schen Errungenschaften als rückständig zu'empfinden. Er leugnete 
daher die Vorzüge politischer Freiheit, fand die politische 
Weisheit Westeuropas flach und seicht und verurteilte die Ideen 
der französischen Revolution, zu denen e:r auf Grund der in Deutsch 
land gänzlich anders gearteten geistigen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen v0n vornherein ablehnend eingestellt sein mußte. 
Hie durch trennte s i oh D,e u t s c h land 
v ö 1 l i g v o n d e r ü b r 1 g e n a b e n d l ä n d i - 
s c h e n, W e 1 t , welche an der ununterbrochenen Tradition 
der antik-christlichen Weltanschauung weiter festhielt, während 
der deutsche Mensch durch die maßlose Übertreibung seiner ger 
manischen Charakterzüge die Bande einer einheitlichen europäischen 
Tradition zazriß und immer mehr vem gemeinsamen weg abkam. 

Die Geistesbewegung, welche das deutsche Volk auf diesen Ab 
weg führte, ist die Romantik. 

In 1hr treten .a LLe jene Eigenschaften, welche wir als typisch 
germanisch erkannt haben, besonders scharf in Erscheinung, wes 
halb auch die romantische Bewegung mit Recht als g er man i - 
s c h e Ren a 1 s s an c e bezeichnet wurde. 

Es ist charakteristisch, daß die romantische Strömung sich 
zuerst in den Gebieten des l u t her i s c h e n Deutsch - 
1 am d bemerkbar macht. Hier, in der Realität des pra.ußischen 
Staates haben vor allem auch die roo man t 1 sehen Staats 
t h e o r i e n ihre markanteste Ausprägung gefunden. Wenn da- 
neben im k a t h o 1 i s c h e n Deutschland ähnliche 
Bewegungen auftreten, die vielfach auch mit dem Klischee"}.tömantik" 
versehen werden, so handelt es sich da.bei meist um Erscheinungen, 
welche auf ganz andere Quellen zurückzuführen sind als die der 
preußischen Romantik. vor allem die in katholischen Kreisen jener 
Zeit betonte Erneuerung mittel alter l 1 c h - s t ä n - 
d 1 so her Gedanken und religiös - m y s t 1 • 
scher Ideen hat das täuschende Bild einer gewissen Wahl 
verwandtschaft mit der Romantik hervorgerufen; in Wirklichkeit 
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handelt es sich hier um Bestrebungen, welche-wie stets im 
Katholizismus - in der ungebrochenen Tradition der christlich 
mittelalterlichen Welt ihren Ursprung haben, wobei selbstver 
ständlich auch die allgemeine Zeitströmung auf sie abfärbte. 

zu dieser antik-christlichen Überlieferung steht dagegen 
die vornehmlich aus g er manischen E 1 e m e n t e n 
gespeiste Welt der Romantik im schroffen Gegensatz. 

Gleich dem germanischen Menschen faßt auch der Romantiker 
das Leben als ein "ewiges werden", einen "ununterbrochenen Strom" 
auf. Aber auch der Gedanke d~s "immer erneuerten Kampfes und 
Sieges" ist der Romantik wohl vertraut. Sie kennt keinen Frie 
den und keine Beruhigung im Endlichen; vielmehr gilt die 
ff S e h n s u c h t n a c h d e m U n e n d l i c h e n ff , 

wie Friedrich Schlegel es genannt hat, als die grundlegende 
Leb·enshaltung. Ein "Däm.on1namenloser Unruhe" beherrschte die 
Romantiker und es gelang ihnen nicht, den Gegensatz zwischen 
Ideal und Wirklichkeit irgendwie zu überbrücken. 

Infolge der Unmöglichkeit, die Sehnsucht nach dem Unend 
lichen zu stillen, wurde dem Romantiker Unruhe und Willkür und 
die 1 m m e r w ä h r e n d e B e w e g u n g d e s G e i - 
s t es zum Selbstzweck. Man erhob sich gegen jede Art von Ge 
setz UJld nahm eine "Umwertung aller Werte" vor, wobei die Ge 
nialität der alleinige Maßstab sein sollte. Es war eine geistige 
Aristokratie, die eine 'G e n i e m o r a 1 jenseits von Gut 
und Böse beg ründe te ;: 

Der Subjektivismus wurde bis zum äußersten 
getrieben und führte zur L e u g n u n g d e r o b j1 e k t i - 
v e n G ü 1 t 1 g k e i t a l 1 e r ü b e r l i e f e r t e n 
Werte. Während noch Kants Ethik das Leben durch allgemeine 
Maximen geleitet wissen wollte, wurde jetzt nur mehr das sitt- 

·1iche Eigenreoht der Persönlichkeit anerkannt; ihr Gefühl und 
ihr Wille hatten allein zu befehlen und hatten Anspruch auf 
höchste Beachtung. Die Re 1 a t i vier u n g aller über 
lieferten und bis dahin gültigen Werte war die Fmlge dieser 
Geistesrichtung; es w.ar aer letzte und entscheidende Schritt zur 
V e r n i c h t u n g d e r a b e n d 1 ä n d i s c h e n 
K u 1 t u r e 1 n h e 1 t • 

Allerdings ließ gerade die höchste Subjektivität die Romantiker 
zu einem verfeinerten Verständnis für fremde Eigenart gelangen. 
Ihre hervorragende Begabung zur Einfühlung, ihre fast weibliche 
Empfänglichkeit für die mannigfaltigsten Geister und Formen 
leiteten sie dazu an, "in die Zusammensetzung des fremden Wesens 
einzudringen, es zu erkennen wie es ist, es zu ce Leuoht en, wie 
es wurde". Es entwickelte sich ein h i s t o r i s c h e r 
Sinn, der in der Folge immer mehr ausgebildet wurde und auf 
allen Gebieten des Lebens µberaus wertvolle Erkenntnis~e brachte. 
Damals wurde eigentlich erst der richtige Historiker geboren, 
wie ja überhaupt in der Ausbildung der h 1 s t o r i s c h e n 
Methode das große und bleibende verdienst der romantischen 
Wissenschaft liegt. 

Die einseitige, ja fast ausschließliche .An,wendung der 
geschichtlichen Methode zog jedoch auch schwerwiegende Nachteile 
nach sich. Zu einer Zeit, da Einfühlung und nachempfindendes 
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Verständnis als die höchsten Qualitäten des Historikers $.ewer 
tet wurden, konnten die männlichen Tugenden der eigenen Ober 
zeugung und des eigenen Charakters nur schwer bestehen. so 
hat das Wesen des romantischen Menschen dazu geführt, daß der 
Re 1 a t i v i s m u s in die abendländische.Kultur eindrang. 

Schließlich brachte die historische Methode auch eine 
weitgehende Arbeitsteilung .mit sich, da die 
Fülle der Probleme, welche die Kulturgeschichte aller Zeiten 
den Völkern bot, nur durch weitgehende spezial i sie - 
r u n g der Wissenschaften gemeistert werden 
kannte. Durch diese Beschränkung im Stoffe wurde eine Ver 
tiefung der Forschung ermöglicht, die zwar zu einer erhöhten 
Erkenntnis im einzelnen führte, andererseits aber in hohem Maße 
den Blick fürs Ganze trübte. 

Da die romantische Bewegung eine umfassende Revolution auf 
allen Gebieten des geistigen Lebens darstellt, liegt es nahe, 
daß auch die Rechts wissen s c h a f t von der 
neuen Zeitströmung erfaßt wurde. Schon der Name "His t o - 
r i s d h e Schule 11 , den sich die neue rechtswissen 
schaftliche Richtung beilegt, weist eindeutig auf den engen 
Zusammenhang mit der romantischen Bewegung hin, überdies wird 
die intensive Verbindung mit der Romantik besonders noch durch 
die Person des Gründers der rechtshistorischen Schule, Friedrich 
Carl von Sa v i g n y, deutlich veranschaulicht. Schon von 
fri..ilier Jugend an stand er den geistigen Vorläufern der romanti 
schen Bewegung nahe: Herde r hatte seinen geschichtlichen 
Sinn geweckt, Justus M ö s er sein politisches Weltbild stark 
beeinflußt. Auch von Sc h 1 e i er mache r s Reden, 
die er 1799 auf einer Studienreise in Leipzig hörte, wurde er 
gleichfalls tief beeindruckt. Damals lernte er auch in Jena 
Cl e m e n s E r·e n t an o kennen, mit dem ihm bald.eine 
innige Freundschaft verband. Als er dann im Jahre 18o3 Brentanos 
ältere Schwester Gunda heiratete, gestaltete sich seine Verbin 
dung mit den Romantikern noch enger.Bett 1 n a Br e n t an o 
lebte durch mehrere ~ahre in seinem Haushalt, Achim von Ar n im 
wurde sein Freund. Auch zu den Philolo§en Friedrich Cr e uze r, 
einem der Häupter der Heidelberger Romantiker, entstand eine · 
herzliche Freundschaft, durch die auch die Bekanntschaft mit 
caroline von G ü n der o de vermittelt wurde. Nicht zuletzt 
zeugen auch die Namen seiner berühmtesten Schüler Jakob 
Grimm und Johann Jakob E ach o f e n von der engen Be 
ziehung der historischen Sphule zum romantischen Geist. 

Das Programm seiner Schule hat savigny in der berühmten 
Schrift" Von dem Beruf unserer Zeit 
f ü r G e s e t z g e b u n g u n d R e o h t s w i s s e n - 
s c h a f t n (1814) dargelegt. In ihr hat er insbesonders die 
Lehre vom V o l k s g e i s t entwickelt, w<hnach das Recht 
nicht durch die Willkür eines Gesetzgebers, sondern aus Sitte 
und Volksglaube "durch innere still wirkende.Kräfte", die im 
Bewußtsein des Volkes leben, erzeugt wird. So ist das Recht in 
der Hauptsache das Produkt des unbewußt schaffenden Volksgeistes; 
es hat kein abgesondertes Dasein, sondem ist gleich der Sprache, 
Sitte und Kunst die Äußerung desselben, in allen Tätigkeiten 
eines Volkes wirkenden Geis~-Aus diesem engen Zusammenhang des 
Rechts mit dem Wesen und Charakter eines Volkes folgert savigny, 
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daß sich q.as Recht organisch mit dem Volk stets weiter entfalte 
und daß der Volksgeist im positiven Gesetz seinen jeweiligen 
legislatorischen Ausdruck finde. 

Die Historische Schule kennt somit nur das positive 
Recht • Was der Vorstellung eines Naturrechts zugrundeliegt, 
seien bloße Rechtsideen, welche weder die erforderliche Bestimmt 
heit noch die bindende Kraft des Rechts hätten. überdies sei in 
folge der organischen Fortbildung des Rechts durch den Volksgeist, 
de:r durch das Gewohnheitsrecht am reinsten verkörpert wird, jede 
rechtsphilosophische Frage nach der Idee des Rechts grundsätzlich 
abzulehnen. Für die Erforschung des Rechtsinhalts käme es viel- 
mehr vor al:)..em auf die :· g e s · b · h · 1: e h t 1 i c h e B e t r a c h - 
tun g an, da nur aus ihr das richtige Verständnis für das 
organisch gewachsene Recht gewonnen werden könne. 

· Tatsächlich liegt auch das Hauptverdienst der Historischen 
Schul~ darin, den bis dahin vernachlässigten E n t w i c k 1 u n g s - 
g e danken in der Rechtswissenschaft gefördert und hiedurch 
wertvoll,e Erkenntnisse für die Rechtsgeschichte aller Zeiten und 
Völker g~wonnen zu haben. 

Die einseitige Betonm:,g einer ausschließlich historischen 
Methode barg jedoch große geistige Gefahren in sich, die dann im 
Verlaufe des 19.Jahrhunderts zu verhängnisvollen Fehlentwicklungen 
führten. Vor allem bedeutete die Leugnung der Na - 
tu r rechts i de e die Zerstörung einer mehr als 2.000 
jährigen rechtsphilosophischen Tradition und stellt den Verlust 
des Glaµ.bens an jene absoluten werte dar, welche in der Rechts 
geschichte durch alle Wandlungen zeitlicher und örtlicher Ver 
schiedenheiten ewig wirksam sind. so brachte der Gedanke der 
"E· n t w i c k l u n g" , der nunmehr als einziger Leitgedanke 
anerkannt wird und von nun ab das ganze 19.Jahrhundert in allen 
Geistesd:ls::iplinen beherrscht, eine Re 1 at i v 1 er u n g 
a l l e r ü b e r 1 i e f e r t e n a b s o l u t e n W e r t e • 

Auf diese Weise hat sich die Historische Rechtsschule fast 
unter der Hand in Positivismus verwandelt, der mit dem 
Sieg des naturwissenschaftlichen Denkens die für alle Wissenschaften 
maßgebende Methode wurde. Sie anerkennt nur das mit den 5 Sinnen 
Wahrnehmbare und beschränkt ihre Erkenntnis auf die Erfahrung 
des Einzeldings. Auf dem Gebiete des Rechts gilt daher nur die 
positive Norm als existent. Was es sonst noch geben mag, gehört 
als nicht u.mnittelbar erfahrbares Recht bereits ins Reich der 
Metaphysik;. es ist ttmetajuristisch", außerhalb des Rechts gelegen. 

Die typische Geisteshaltung der naturwissenschaftlichen 
Methode, die Beschränkung auf die Feststell\m,g des sinnlich 
Erfaßbaren, das emsige Forschen nach Tatsachen fü.hrte in einer 
nicht zu überbietenden Einseitigkeit zu einem Verzicht 
auf a 11 e letzten Fragen. Im Gegensatz zum 
kla\ssisehen Naturrechtsgedanken sind Recht und Gerechtigkeit 
nicht mehr identisch. Das Recht ist in bloßem Forma 1 i s m u s 
erstarrt, die Rechtswissenschaft zu einer Wissenschaft ohne Recht 
geworden. Die Verwirklichung des Sittlichen und der Kampf flir 



-8- 

dessen Geltung liegen außerhalb der Rechtswissenschaft im Be 
reiche der Ethik. Wohl soll der Gesetzgeber kein ungerechtes 
Gesetz erlassen; wenn er aber doch ein solches gibt, so ist es 
eben Recht, weil es den äußeren formalen Schein des Rechts für 
sich hat. 

Die katastrophalen Folgen dieser Entwicklung haben wir 
selbst erst in der jüngsten Vergangenheit erlebt, als der 
Nation a 1 so z i a 1 i s m u s sich des rein ~ormalen 
Rechtssystems, dem jede Verankerung in ein.er höheren Ordnung 
fehlte, bemächtigte. Mit teuflischer List goß er die macht 
politischen Ziele seines Gewaltprogramms in formale Rechts 
sätze um und machte so aus dem erhabenen Bild der Rechtsordnung 
eine unkenntliche Fratze. Nackte Willkür wurde mit dem Mantel 
des "Rechts" umhüllt und die aus der Verfassung entfernten 
fundamentalen Grundrechte der Menschheit mit Füßen getreten. 

Auch hier handelt es sich wieder um den Aufstand 
des g er manischen E 1 e m e n t es gegen das 
übrige\Abendland. Die wissenschaftlichen Waffen hat hiebei 
zweifellos. die Romantik geliefert, freilich eine ver g r ö - 
b er t e Romantik, welche von den wissenschaftlichen 
Grundlagen ihrer Frühzeit bereits längst abgewichen war. Dennoch 
lassen sich zwischen der romantischen und der nationalsozialisti 
schen Rechtswissenschaft eindeutig Zusammel;lhänge feststellen. 
So kennzeichnet schon die den beiden Strömungen eigene ü b e r - 
b e t o n u n g d e r n a t i o n a 1 e n E i g e n a r t 
sie als Kinder desselben Geistes. Und wenn die nationalsoziali 
stische ltechtsauffassung das "Gewissen des V o 1 - 
k es" als letzte Quelle des Rechts ansah, so ist hierfilr 

•die Rechtshistorische Schule mit ihrer Lehre vom "Volksgeist" 
offenkundig als ge_istiger Urheber verantwortlich. Auch der ewige 
g er manische Kampfgeist wird im National 
sozialismus neu lebendig, dem·das Recht die natürliche Lebens 
ordnung des Volkes ist, deren Sinn "in kämpferischer Sicherung 
und Stärkung des Volkslebens" liegt. Die Vergottung 
des Volkstums wird ins Maßlose ge$teigert, die 

r Volksgemeinschaft als "das Ifdchste auf Erden", als "Glaube" 
und "Religion" aufgefaßt und zum Recht wird "alles, was dem 
deutschen Volke nützt". 

Es ist begreiflich, daß sich gegen eine solche Unrechts 
Ordnung die übrige ab end 1 ä n d 1 s c h e Welt zu 
einmütiger Abwehr erhob. Dabei berief sie sich mit Recht in 
diesem Kampfe auf das t r a. d i t i o n e l 1 e n.a tu r - 
recht 11 c h e Gedankengut , an dan ja das 
übrige Abendland im Gege.nsatz zu Deutschland unaufhörlich 
festgehalten hatte. In der gemeinsamen Verteidigung der 
Menschenrechte fanden sich selbst der kommunistische 
Osten und der kapitalistische westen Europas einträchtig zusammen, 
obschon sie im übrigen weltanschaulich beträchtlich differieren. 

Die Rückkehr zu n a tu r recht l 1 c h e n 
Gedankengängen bedeutet daher nicht nur den 
geistigen Anschluß an die übrige abendländische Welt und die 
endgültige Aufga:.be eines Irrweges, den das deutsche Volk nun 
schon seit mehr als loo Jahren bis zum völligen zusammenbru.ch 
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ging, sie stellt vielmehr auch einen wesentlichen Beitrag zur 
w 1 e d e r µ e r s t e 1 1 u n g d e r k u l t u r e 1 1 e n 
Einheit Europas dar. 

Dieser Zusammenhang mit der übrigen abendländischen Welt 
wurde übrigens in ö s t erreich in weitaus geringerem 
Maße unterbrochen, als dies im proteaa.ntischen Norddeutschland 
der Fall war. Die Ursache hiefür lag nicht zuletzt darin, daß 
hier die echte Romantik niemals so feste wurzeln geschlagen hat 
als in den Gebieten des Luthertums. Handelte es sich do~h um 
ein k a t h o 1 i s c h es Land, wo der überstaatliche 
Charakter der römischen Kirche gegen eim. allzu einseitige 
Nationalisierung des Geisteslebens stets ein gewisses Gegenge 
wicht bot. Auch darf nicht übersehen werden, daß hier die Auf 
klärung in der Form des sogenannten Josef in i s m u s 
eine' eigenartige, typisch österreichische Prägung erfahren hatte. 

Der Josef 1 n 1 s m u s ist das Ergebnis mehrerer 
geistesgeschichtlicher Entwicklungsreihen. Die Nachwirkung von 
Kräften ~us dem Zeitalter des Barock sowie die starke Verbindung 
Österreichs mit dem Katholizismus überhru.pt ließen hier eine volle 
Besitzergreifung des Staates ~urch die Aufklärung wie etwa in 
den protestantischen Ländern neutschlands niemals zü. Das Ein 
dringen der Aufklärung in Staät und Gesellschaft wie auch das 
Vorhandensein starker Gegenkräfte ergab eo einen weltanschaulichen 
Ausgleich und eine eigenartig gefärbte Geisteshaltung, die zwar 
erhebliche Abhängigkeit von der Aufklärung uni anderen geistigen 
Strömungen der Zeit aufweist, i~ Endergebnis aber etwas geschicht 
lich Einmaliges, typisch österreichisches darstellt. Die Büro 
kratie, die Gebildeten, das höhere und mittlere Bürgertum, . aber 
auch der größere Teil des Klerus sind die Träger der josefinischen 
Anschauungen, die sich in diesen Kreisen zäh bis in die zvveite 
Hälfte des 19.-Jahrhunderts erhielten und es Lneb eaonde ra ver 
hinderten, daß die Romantik in Österreich jemals eine ausschließ 
liche Herrschaft ausüben konnte. 

Reicht doch von der Aufklärung Josefs II, bis zum Liberalismus 
r in der Mitte des 19.Jahrhunderts eine auch zur Zeit der romantischen 

Restauration niemals gänzlich unterbrochene trberlieferung, welche 
so innig ist, daß es vielfach schwer fällt, das Ende der älteren 
Weltanschauung vom Anfang der neuen Geistesrichtung klar abzugrenzen. 

Auch das ö s t erreich i s c h e Rechts 1 eben 
wurde von josefinischen Gedankengängen nachhaltig geformt. Hier 
verdient vor allem der Namen Martinis genannt zu werden, 
welcher als Professor für Naturrecht und römisches Recht an der 
Wiener Universität wirkte und als Erzieher der Söhne Maria Theresias 
größten Einfluß ausübte. Die entschieden katholisch aufgekläfte 
Gesinnung der späteren Kaiser Josef II und Leopold II ging vor 
nehmlich auf den Unterricht zurück, den sie über Geschichte und 
Staatsverwaltung von Martini erhalten hatten. Auch hat Martini 
seine Schüler zu entschiedenen Anhängern des Naturrechts, das ja 
das Herzstüdt der Aufklärung darstellt, erzogen. Schließlich ist 
noch Martinis Mitwirkung an der K o d i f i k a t i o n des 
a. b. G. B. hervorzuheben, welches von ihm im aufgeklärten Sinn 
maßgebend beeinflußt wurde. Diese Linie hat dann auch seän Nach 
folger Franz von z e i 1 l er weiter beibehalten, wobei er die 
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aus den Rechtsgrundsätzen der Aufklärung gewonnenen Erkenntnisse 
auch noch durch die Heranziehung der Philosophie Kants wesentlich 
bereicherte. Zeiller war ein ebenso überzeugter Anhänger des Na 
turrechts wie Martini; in seinem vortrage vom 21.12.1801 hat er 
sein naturrechtliches Glaubensbekenntnis mit aller Klarheit und 
Entschiedenheit abgelegt: "Das Recht ist kein Machwerk der Men 
schen und die Machthaber sind keine Rechtsschöpfer, keine Rechts 
geber. Alles Recht gibt -ursprünglich die Vernunft. Der Gesetzge- 
ber ist das Organ, der anwendende Erklärer der rechtlichen Vernunft!" 

Mit Recht wurde bereits gelegentlich der Jahrhundertfeier 
des a.b.G,B. im Jahre 1911 darauf hingewiesen, daß unser Gesetz- 
buch dem Naturrecht in formaler Hinsicht so gut wie alles verdankt. 
Ist doch die hohe sprnchliche und :t·echnische Vollendung des Ge- 
setzes ausschließlich ein.Ergebnis der·Arbeit der naturrechtlichen 
Schule •. Dabei wurde die präzise Fassung des Gedankens nicht selten 
dem.sprachlich schönen Ausdruck geopfert; doch erwies sich ge- 
rade diese Sorglosigkeit in de.r Formulierung in späterer Zeit oft 
als segensreich, als das Gesetzbuch zu altern begann uni neue 
Verhältnisse und Interessengruppierungen neue Rechtssätze erheischten. 
Da zeigt~ es sich erst, daß der Schwerpunkt einer großen Kodifi 
kation vor allem darin gelegen ist, eine gesunde Grund - 
1 a g e f ü r d i e F o r t b i 1 d u n g d e s R e c h t e s 
zu bieten und daß es ei-n durchaus verfehltes Beginnen ist, wenn 
der Gesetzgeber den Rechtsstoff in ein terminologisch starres, 
bis in die Einzelheiten hinein konstruiertes logisches System bannen 
will, weil er dadurch dem Gesetz seine Entwicklungsfähigkeit nimmt. 

Noch in einer anderen Beziehung wird der Charakter des 
a.b.G.B. durch das Naturrecht bestimmt, nämlich in seiner f r e 1 e n 
.s t e 11 u n g gegenüber dem r ö ~ 1 s c h e n 
Recht , insbesonders gegenüber den historischen Zufälligkeiten 
der römischen Rechtsentwicklung. Das Naturrecht zu Ende des 18. 
Jahrhunderts stand dem römischen Recht uni dem positiven Recht 
nämlich turchaus kritisch gegenüber. Es suchte nach dem r ich - 
t i gen Recht, nach einem Maßstab, an dem 
positives Recht gemessen werden kann, 
ein Gedanke, der der Rechtshistorischen Schule völlig fremd war. 
Die historische Voraussetzungslosigkeit des naturrechtlichen Denkens 
gab unserem Gesetze seine schöpferische Kraft und innere Freiheit, 
die es weit emporhebt über die mit historischer Gelehrsamkeit 
überladenen Erzeugnisse späterer. Gesetzgebungskunst.. 

Nach einem Wort von Franz K 1 ein, unzweifelhaft dem 
bedeutendsten Juristen der letzten Jahrzehnte, dürfte das Natur 
recht kaum etwas anderes hervorgebracht haben, das so sonnig, 
g e f ä l 1 i g, mutig frei und w e lt 1 ä u f i g ist, 
wie dieses Gesetz~ An ihm wird die schärfste Kritik des Natur- 
rechts zuschanden. Die Menschen, nach welchen dieses Recht geformt 
wurde, sind nicht trockene, pedantische Bürokraten oder macht 
gierige Bespeten, ebensowenig :Marionetten, die durch eine 'li eise 
Obrigkeit denken und von ihr hin und her geschoben werden, sondern 
vollsaftige, agile rührige Wesen, Leute die mit gut bürgerlichem 
Denken und köstlichem praktischen Hausverstand ihre Geschäfte be 
sorgen und ihrem Vorteile nachgehen, aber auch die and~ren leben 
lassen. überall offenbart sich nach Grillparzers Wort "der klare 
Blick, der offne, richt'ge Sinn", der dem praktischen Urteil und 
dem natürlichen Denken des Volkes entspricht. Nirgends finden sich 
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Zumutungen, gegen die sich unbefangenes Empfinden auflehnen 
müßte und namentlich im Vermögensrecht zeigt sich das unver 
kennbare Bestreben, Recht und Pflicht gleichmäßig zu verteilen. 

Es wohnt eine wunderbare E 1 a s t 1 z i t ä t, 
eine ewige J u g e n d k r a f t • d e s C h a r a k t er s und 
f Orts Chr i t t 1 i Ch e Auf g ens Ch 1 0 s s e n - 
h e i t der Gesinnung jenen Gesetzeswerken inne, welche die . 
wende des 18. Jahrhunderts brachte. Sie beweisen, daß es richtig 
ist, ein Gesetz mit den grundlegenden Philosophien uder Staats 
ideen und geistigen Perspektiven, die in die Vergangenheit und 
in die Zukunft tauchen, zu erfüllen. "Sie lehren uns, daß die 
Gesetzgebung kein Handwerk sein darf, zum mindesten muß. sie ein 
Kunsthandwerk bleiben. Prüfungen, platte Legistik und trockene 
Lebenskunde :machen noch nicht den Gesetzgeber. Nur ein die 
mensahen ergreifender allgemeiner Gedanke kann die Massen dazu 
bringen, daß sie von selbst in ihre ':Vätigkeit Ordnung bringen, 
wie es das Jetzte Ziel jedes Gesetzesseim muß". 

Die~e Worte, die Franz Klein ~nläßlich des hundertjährigen 
Jubiläums des a. .. b.G.B~ niederschrieb, haben seither nicht an 
Geltung verloren.; ja sie mögen neut e erhöhte Bedeutung besitzen, 
da wir erst jetzt wieder, befreit von dem Bann der durch die 
Reehtshistorische Schule an dem Naturrecht geübten Krittle die 
Größe naturrechtlichen Denkens neu zu erkennen beginnen. Nur der 
jahrzehntelangen ausschließlichen Herrschaft einer rein positi 
vistischen Rechtswissenschaft ist es zuzuschreipen, daß so viele 
Juristengenerationen den Lehren des Naturr~chts völlig fremd, 
ja geradezu spöttisch überlegen gegenüberstanden und daß selbst 
der österreichischen Rechtswissenschaft d:i.e philosophische Er 
fassung unseres heimischen Rechts gänzlich verschlossen ·blieb. 
Noch ist die Erkenntnis der Bedeutung ~es a.b.G.B. für die zu 
künftige Rechtsentwicklung keine allgemeine. Doch kann es für 
jeden, der sich mit dem Gedanken einer österreichischen .Rechts 
erneuemng ernstlich befaßt, keinen zweifel geben, daß unserem 
Gesetzbuc4 auf dem Weg ins Freie eine große Aufgabe beschieden 
ist. Denn gerade die modernsten Rechtsgebilde sind weder reine 
Produkte der germanischen noch .der römischen Rechtsüberlieferung, 
sondern Kinder einer neuen Zeit•, geboren aus der ve raöhnung der 
Ideen des Naturrechts mit den für die Wissenschaft unentbehrlichen 
Lehren der Geschichte. 

Diese Versöhnung hat das a. b. G. B. bereits in unüber 
trefflicher Weise durchgeführt. Die verfe.sser unseres Gesetz 
buches wußten gar wohl, daß die Rettung nur in .dez Vermeidung 
der Extreme liege, welche bei den älteren Naturrechtslehren zur 
Mißachtung der Rechtsgeschichte, später bei der Historischen Schule 
aber zum verzieht auf die Philosophie führten. Das a.b.G.::B. hat 
diese beiden Extreme siegreich überwunden. Es ist aus dem tiefsten 
Geistesschaffm seiner Zeit g;schöpft, erfüllt voµ jenen hohen 
Menschheitsidea.len, welche in jenen Tagen allgemein verkündet 
wurden. so steht es fest verankert in der ab end l ä n d i ~ 
s c h e n K u 1 t u r t r a d i t i o n und ist zuglei eh auch 
ein bodenständiges Produkt ö s t erreich i s c h e n 
Geistes • .An dem a.b.G.B. hat darum der österreichische 
Jurist unserer Tage sich zu bewähren, in seinem Geiste hat er weiter 
zu bauen, wenn die Fülle der Fragen, welche die Gegenwart an die 
Rechtswissenschaft stellt, einer gedeihlichen Lösung zugeführt werden 
soll. Denn nur in diesem Geiste, der zugleich auch der Geist 
d e s e w i g e n Hum an 1 s m u s ist, wird der Wiederauf1au 
unseres Rechtslebens gelingen. 


